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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1958

Norm

ABGB §1304 BVa

KVG §17

StVO §70

Rechtssatz

Bei behinderter Sicht ist der Lenker eines Pferdefuhrwerkes an einer Straßenkreuzung verp ichtet anzuhalten, sich an

die Spitze des Fuhrwerkes zu begeben und sich zu überzeugen, ob die Verkehrsverhältnisse die Überquerung der

Bezirksstraße gestatten.
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